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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §15 Abs1;

EStG 1988 §15 Abs2;

EStG 1988 §25 Abs1 Z1 lita;

Rechtssatz

Der übliche Mittelpreis des Verbrauchsortes ist jener Betrag, den der Steuerp;ichtige hätte aufwenden müssen, um

sich die geldwerten Güter am Verbrauchsort im freien Verkehr zu bescha<en. Dieser Betrag ist jeweils in Bezug auf die

betro<ene Besteuerungsperiode zu ermitteln, wie dies durch die Bewertung der Sachbezüge regelmäßig in

Verordnungsform geschieht. Belanglos ist dabei, ob die geldwerten Vorteile auch nahen Angehörigen der Einkünfte

aus nichtselbständiger Arbeit beziehenden Steuerp;ichtigen gewährt werden, weil der Grund der Zuwendung dieser

Vorteile ausschließlich in den bestehenden Dienstverhältnissen der Steuerp;ichtigen liegt (Hinweis E 20.5.1987,

86/13/0205; E 19.9.1995, 91/14/0240).
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